
Einladung zur 
Hauptversammlung 
2026



Art der Angabe Beschreibung

A. Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung des  
 Ereignisses

DE0005545503-GMET-202605

2.  Art der Mitteilung Einladung zur Hauptversammlung
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM]

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN DE0005545503

2. Name des Emittenten 1&1 AG

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der  
 Hauptversammlung

20.05.2026
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260520]

2. Uhrzeit der  
 Hauptversammlung

11:00 Uhr (MESZ)
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 09:00 UTC]

3.  Art der Hauptversammlung Ordentliche Hauptversammlung
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET]

4. Ort der Hauptversammlung Alte Oper, Opernplatz 1, Mozartsaal, 60313 Frankfurt am Main, 
Deutschland

5. Aufzeichnungsdatum 28.04.2026, 24:00 Uhr (MESZ)
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:  
20260428; 22:00 UTC]

6. Uniform Resource Locator 
(URL)

https://www.1und1.ag/investor-relations/hv2026

Mindestinformationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie 
Tabelle 3 Blöcke A bis C des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Weitere Informationen zur Einberufung der Hauptversammlung (Blöcke D bis F der Tabelle 3  
des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212): Weitere Informationen über die 
Teilnahme an der Hauptversammlung (Block D), die Tagesordnung (Block E) sowie die Angabe der 
Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte (Block F) sind auf folgender Internetseite zu finden:  
https://www.1und1.ag/investor-relations/hv2026

https://www.1und1.ag/investor-relations/hv2026
https://www.1und1.ag/investor-relations/hv2024
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Einladung

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zu der 
ordentlichen Hauptversammlung 

am Mittwoch, 20. Mai 2026, um 11:00 Uhr, in der

Alte Oper
Opernplatz 1, Mozartsaal,
60313 Frankfurt am Main. 

1&1 AG
Montabaur

ISIN DE0005545503 / WKN 554 550
Eindeutige Kennung des Ereignisses: DE0005545503-GMET-202605
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Tagesordnung

Tagesordnung

1.	 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, des 
zusammengefassten Lageberichts für die Gesellschaft und den Konzern (einschließlich des 
erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB) zum 31. Dezember 2025 
sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 und des Vorschlags des 
Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2025

Die vorstehenden Unterlagen sind ab dem Tag der Einberufung der Hauptversammlung auf der Internet-
seite der Gesellschaft unter https://www.1und1.ag/investor-relations/hv2026 abrufbar. Die Unterlagen 
werden dort auch während der Hauptversammlung zugänglich sein und in der Hauptversammlung zur 
Einsichtnahme ausliegen.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss ent-
sprechend § 172 AktG gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entsprechend den gesetz-
lichen Vorschriften ist somit zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen.

2. 	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss der Gesellschaft  
zum 31. Dezember 2025 ausgewiesenen Bilanzgewinn des Geschäftsjahrs 2025 in Höhe von  
EUR 955.634.126,90 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,05 je für das 
abgelaufene Geschäftsjahr 2025 dividendenberechtigter Stückaktie  
(insg. 176.515.989 dividendenberechtigte Stückaktien)   	  EUR      8.825.799,45

Vortrag auf neue Rechnung                                                	 EUR  946.808.327,45

Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die 248.660 zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jah-
resabschlusses durch den Vorstand von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien, die gemäß § 71b 
AktG nicht dividendenberechtigt sind. Bis zur Hauptversammlung kann sich die Zahl der dividendenbe-
rechtigten Aktien verändern. In diesem Fall wird der Hauptversammlung bei unveränderter Ausschüt-
tung von EUR 0,05 je dividendenberechtigter Stückaktie ein entsprechend angepasster Gewinnverwen-
dungsvorschlag unterbreitet werden.

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hautversamm-
lungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 26. Mai 2026, fällig.

https://www.1und1.ag/investor-relations/hv2026
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Tagesordnung

3.	 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des Vor-
stands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung über die 
Entlastung der Mitglieder des Vorstands im Wege der Einzelentlastung abstimmen zu lassen.

Sämtliche Mitglieder des Vorstands beabsichtigen, an der gesamten Hauptversammlung teilzunehmen.

4.	 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäfts- 
	 jahr 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des Auf-
sichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung über die 
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats im Wege der Einzelentlastung abstimmen zu lassen.

Sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats beabsichtigen, an der gesamten Hauptversammlung teilzuneh-
men.

5.	 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das 
Geschäftsjahr 2026 sowie, für den Fall einer prüferischen Durchsicht, des Prüfers für unter-
jährige Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2026 sowie für das erste Quartal des Ge-
schäftsjahrs 2027, und des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts

Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfehlung seines Prüfungsausschusses – vor:

a)	 Die PriceWaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main 
wird zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 sowie – sofern 
eine solche erfolgt – für die prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte für das Geschäfts- 
jahr 2026 sowie für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 gewählt.

b)	 Die PriceWaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main 
wird zum Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2026 gewählt. 

	 Die Wahl zum Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts erfolgt vorsorglich nur für den Fall, dass der deut-
sche Gesetzgeber in Umsetzung von Art.  37 der Richtlinie (EU) 2006/43/EG (EU-Abschlussprüfer-
richtlinie) in der Fassung der Richtlinie (EU) 2022/2464 vom 14. Dezember 2022 (EU-Richtlinie zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen - „CSRD“) eine Wahl dieses Prüfers durch die 
Hauptversammlung ausdrücklich verlangt.
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Tagesordnung

Über die vorstehenden Punkte 5.a) und 5.b) soll jeweils gesondert abgestimmt werden.

Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Vorschläge frei von ungebührlicher Einflussnahme durch 
Dritte sind und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 
der EU-Abschlussprüferverordnung auferlegt wurde.

6.	 Beschlussfassung über die Billigung des gemäß § 162 AktG erstellten und geprüften Ver-
gütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025

 
Vorstand und Aufsichtsrat haben gemäß § 162 AktG einen Bericht über die im Geschäftsjahr 2025 den 
Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats gewährte und geschuldete Vergütung erstellt, der der 
Hauptversammlung gemäß § 120a Abs. 4 AktG zur Billigung vorgelegt wird. Das derzeitig geltende 
Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder der 1&1 AG wurde zuletzt durch Beschluss der ordent-
lichen Hauptversammlung vom 14. Mai 2025 mit einer Zustimmungsquote von 94,57 % gebilligt. Die 
derzeitig geltende, in § 14 der Satzung der 1&1 AG enthaltene Vergütungsregelung für den Aufsichtsrat, 
einschließlich des Systems, auf dem diese Vergütung basiert, wurde zuletzt durch Beschluss der ordent-
lichen Hauptversammlung vom 14. Mai 2025 mit einer Zustimmungsquote von 99,98 % beschlossen.

Der Vergütungsbericht wurde gemäß § 162 Abs. 3 AktG durch den Abschlussprüfer daraufhin geprüft, ob 
die gesetzlich geforderten Angaben nach § 162 Abs. 1 und Abs. 2 AktG gemacht wurden. Der Vermerk 
über die Prüfung des Vergütungsberichts ist dem Vergütungsbericht beigefügt. 

Der Vergütungsbericht nach § 162 AktG einschließlich des Prüfvermerks ist ab dem Tag der Einberufung 
der Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.1und1.ag/investor- 
relations/hv2026 abrufbar. Der Vergütungsbericht nach § 162 AktG einschließlich des Prüfvermerks wird 
dort auch während der Hauptversammlung zugänglich sein und in der Hauptversammlung zur Einsicht-
nahme ausliegen. 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsbe-
richt für das Geschäftsjahr 2025 zu billigen.

https://www.1und1.ag/investor-relations/hv2026
https://www.1und1.ag/investor-relations/hv2026
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Teilnahme an der Hauptversammlung

I. 	Weitere Angaben und Hinweise
 
1.	 Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversamm- 
	 lung 

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hat die 1&1 AG insgesamt 176.764.649 auf den 
Inhaber lautende nennbetragslose Stückaktien ausgegeben. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die 
Gesamtzahl der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich somit 
auf 176.764.649. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung 248.660 eigene Aktien, aus denen 
der Gesellschaft keine Rechte zustehen.

2.	 Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere des 
Stimmrechts, sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig angemeldet haben. Die An-
meldung muss der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 13. Mai 2026 (24:00 Uhr) unter der 
nachstehenden Adresse oder E-Mail-Adresse 

1&1 AG 
c/o meet2vote AG 
Marienplatz 1
84347 Pfarrkirchen
Deutschland
E-Mail: anmeldung@meet2vote.de

zugegangen sein. Die Anmeldung bedarf der Textform und muss in deutscher oder englischer Sprache 
erstellt sein. 

Die Aktionäre müssen der Gesellschaft darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Haupt-
versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Dafür reicht ein Nachweis des Anteils-
besitzes in Textform durch den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis kann in 
deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Ge-
schäftsschluss des 28. April 2026 (24:00 Uhr) (Nachweisstichtag, sog. Record Date) zu beziehen und 
muss der Gesellschaft unter der für die Anmeldung genannten Adresse spätestens bis zum Ablauf des 
13. Mai 2026 (24:00 Uhr) zugehen. 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung und die Ausübung des Stimm-
rechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teil-
nahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz 
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Teilnahme an der Hauptversammlung

zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des An-
teilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach 
dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der An-
teilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich; d.h. Veräußerungen von Aktien nach dem 
Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang 
des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstich-
tag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, 
sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt. Die Möglichkeit der Bevollmächtigung des Erwerbers bleibt 
unberührt. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.

Nach Zugang der ordnungsgemäßen Anmeldung und eines ordnungsgemäßen Nachweises des Anteils-
besitzes bis spätestens am 13. Mai 2026 (24:00 Uhr) werden Eintrittskarten für die Hauptversammlung 
sowie die Zugangsdaten (Zugangskennung und Passwort) für die Nutzung des passwortgeschützten 
HV-Portals (nachfolgend „HV-Portal“) auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.1und1.ag/
investor-relations/hv2026 übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, 
werden die Aktionäre gebeten, frühzeitig für die Anmeldung und Übersendung eines ordnungsgemäßen 
Nachweises des Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen. Die Eintrittskarten sind lediglich 
organisatorische Hilfsmittel und keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und 
die Ausübung des Stimmrechts.

3.	 Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung nach entsprechender Vollmachtserteilung 
auch durch einen Bevollmächtigten, beispielsweise einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder 
einen sonstigen Dritten, ausüben lassen. Auch im Fall der Vertretung des Aktionärs sind die ordnungsge-
mäße Anmeldung des Aktionärs und darüber hinaus der ordnungsgemäße Nachweis des Anteilsbesitzes 
wie vorstehend beschrieben erforderlich.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Ge-
sellschaft bedürfen der Textform, wenn weder Intermediäre noch Aktionärsvereinigungen, Stimmrechts-
berater oder sonstige Personen nach § 135 Abs. 8 AktG, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären 
zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbieten, bevollmächtigt werden. 

Werden Vollmachten zur Stimmrechtsausübung an Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechts-
berater oder sonstige Personen nach § 135 Abs. 8 AktG, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären 
zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbieten, erteilt, besteht kein Textformerfor-
dernis, jedoch ist die Vollmachtserklärung vom Bevollmächtigten nachprüfbar festzuhalten. Sie muss 
zudem vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten. 
Wir bitten daher Aktionäre, die einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater 
oder eine sonstige Person nach § 135 Abs. 8 AktG, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur 

https://www.1und1.ag/investor-relations/hv2026
https://www.1und1.ag/investor-relations/hv2026
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Teilnahme an der Hauptversammlung

Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbietet, bevollmächtigen wollen, sich mit dem zu 
Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abzustimmen. 

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von die-
sen zurückweisen. Davon unberührt bleibt die Möglichkeit, für Aktien der Gesellschaft, die ein Aktionär 
in unterschiedlichen Wertpapierdepots hält, jeweils einen eigenen Vertreter für die Hauptversammlung 
zu bestellen.

Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann unter anderem auch dadurch geführt werden, dass 
der Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle vorweist. Der 
Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung, ihre Änderung oder ihr Widerruf kann der Gesellschaft auch 
unter der nachstehenden Adresse oder E-Mail-Adresse

1&1 AG 
c/o meet2vote AG 
Marienplatz 1
84347 Pfarrkirchen
Deutschland
E-Mail: 1und1@meet2vote.de

übermittelt werden.

Vorstehende Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch 
Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der 
Bevollmächtigung erübrigt sich in diesem Fall. Der Widerruf oder die Änderung einer bereits erteilten  
Vollmacht kann ebenfalls auf den vorgenannten Übermittlungswegen unmittelbar gegenüber der Ge-
sellschaft erklärt werden. Das persönliche Erscheinen des Aktionärs in der Hauptversammlung gilt für 
sich genommen nicht als Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht. Vielmehr hat der Aktionär dann auf 
der Hauptversammlung einen entsprechenden Widerruf in der erforderlichen Form zu erklären und der 
Gesellschaft nachzuweisen. Die Gesellschaft hält für die Aktionäre vorbereitete Widerrufsformulare  
bereit. 

Eine Vollmacht kann auch im Internet über das HV-Portal unter https://www.1und1.ag/investor- 
relations/hv2026 gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren bis spätestens Dienstag, den 19. Mai 2026 
(24:00 Uhr) erteilt, geändert oder widerrufen werden. Die für die Nutzung des HV-Portals erforderlichen 
Zugangsdaten (Zugangskennung und Passwort) werden zusammen mit den Eintrittskarten nach ord-
nungsgemäßer Anmeldung und ordnungsgemäßem Nachweis des Anteilsbesitzes zugesandt. 

Die Nutzung des HV-Portals durch einen Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte die 
entsprechenden Zugangsdaten erhält.

https://www.1und1.ag/investor-relations/hv2026
https://www.1und1.ag/investor-relations/hv2026


 10

Teilnahme an der Hauptversammlung

Vollmachten sind vorzugsweise über das HV-Portal unter https://www.1und1.ag/investor-relations/
hv2026 oder mittels des von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Vollmachtsformulars zu erteilen. 
Das Vollmachtsformular wird von der Gesellschaft nach ordnungsgemäßer Anmeldung und ordnungs-
gemäßem Nachweis des Anteilsbesitzes zusammen mit der Eintrittskarte zur Verfügung gestellt. Das 
Vollmachtsformular wird den Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten auch jederzeit auf Verlangen zu-
gesandt und ist außerdem unter https://www.1und1.ag/investor-relations/hv2026 abrufbar. 

4. 	Verfahren für die Stimmabgabe durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
 
Darüber hinaus bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte Mitarbeiter 
als weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Die Stimmrechtsvertreter sind ver-
pflichtet, weisungsgemäß abzustimmen; sie können die Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen aus-
üben. Dabei bitten wir zu beachten, dass die Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nur zu denjenigen 
Beschlussvorschlägen ausüben können, zu denen Aktionäre eindeutige Weisung erteilen, und dass die 
Stimmrechtsvertreter weder im Vorfeld noch während der Hauptversammlung Weisungen zu Verfah-
rensanträgen entgegennehmen können. Ebenso wenig können die Stimmrechtsvertreter Aufträge zur 
Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder 
Anträgen entgegennehmen. Auch im Falle einer Bevollmächtigung eines von der Gesellschaft benann-
ten Stimmrechtsvertreters ist eine ordnungsgemäße Anmeldung sowie der ordnungsgemäße Nachweis 
des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen unter „Voraussetzungen für die Teilnahme 
an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts“ erforderlich.

Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können bis 
spätestens Dienstag, den 19. Mai 2026 (24:00 Uhr) unter der nachstehenden Adresse oder E-Mail- 
Adresse

1&1 AG 
c/o meet2vote AG 
Marienplatz 1
84347 Pfarrkirchen
Deutschland
E-Mail: 1und1@meet2vote.de

oder über das HV-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.1und1.ag/investor-
relations/hv2026 gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren erteilt, geändert oder widerrufen werden. 

Darüber hinaus haben an der Hauptversammlung teilnehmende Aktionäre und deren Vertreter auch 
während der Hauptversammlung die Möglichkeit, die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft mit der  
weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen.

https://www.1und1.ag/investor-relations/hv2026
https://www.1und1.ag/investor-relations/hv2026
https://www.1und1.ag/investor-relations/hv2026
https://www.1und1.ag/investor-relations/hv2026
https://www.1und1.ag/investor-relations/hv2026
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Teilnahme an der Hauptversammlung

Im Falle des persönlichen Erscheinens des Aktionärs oder seines Bevollmächtigten in der Hauptver-
sammlung wird der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter eine ihm erteilte Vollmacht 
nicht ausüben. 

Weisungen an die Stimmrechtsvertreter zu Tagesordnungspunkt 2 dieser Einladung gelten auch im Fall 
der Anpassung des Gewinnverwendungsvorschlags infolge einer Änderung der Anzahl dividendenbe-
rechtigter Aktien.

Diejenigen, die eine Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-
vertreter erteilen wollen, werden gebeten, hierzu das HV-Portal unter https://www.1und1.ag/investor- 
relations/hv2026 oder das ihnen gemeinsam mit der Eintrittskarte und den Zugangsdaten für das  
HV-Portal übersandte Vollmachts- und Weisungsformular zu verwenden. Das Vollmachts- und Weisungs-
formular wird den Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten auch jederzeit auf Verlangen zugesandt und 
ist außerdem im Internet unter https://www.1und1.ag/investor-relations/hv2026 abrufbar.

5. 	Übermittlung von Informationen durch Intermediäre über SWIFT

Neben den oben genannten Wegen der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes sowie der 
Stimmabgabe kann die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes, eine Eintrittskartenbestellung 
sowie eine Vollmachts- und Weisungserteilung sowie deren Änderung gemäß § 67c AktG auch über 
Intermediäre über SWIFT erfolgen. Autorisierte SWIFT-Teilnehmer nutzen dazu bitte

BIC: CPTGDE5WXXX 

Instruktionen sind nur gemäß ISO 20022 über SWIFT möglich. 

Anmeldungen und der Nachweis des Anteilsbesitzes über SWIFT müssen spätestens bis zum letzten 
Anmeldetag (SWIFT Enrolment Market Deadline), das heißt bis 13. Mai 2026 (24:00 Uhr), bei der 
Gesellschaft eingegangen sein. Änderungen von Eintrittskartenbestellungen, Vollmachts- und Weisungs-
erteilungen über SWIFT sind danach noch möglich und müssen bis 19. Mai 2026 (12:00 Uhr), (SWIFT 
Vote Market Deadline) bei der Gesellschaft eingegangen sein.

https://www.1und1.ag/investor-relations/hv2026
https://www.1und1.ag/investor-relations/hv2026
https://www.1und1.ag/investor-relations/hv2026
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II.	 Rechte der Aktionäre 
 
(Angaben nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG)
 
1.	 Ergänzungsanträge zur Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG

Ergänzungsanträge zur Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG müssen der Gesellschaft unter der nach-
stehenden Adresse bis zum Ablauf des 19. April 2026 (24:00 Uhr) schriftlich zugehen:

1&1 AG
Vorstand
Elgendorfer Straße 57
56410 Montabaur
Deutschland

Weitergehende Erläuterungen zu Ergänzungsanträgen zur Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG und 
deren Voraussetzungen stehen auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.1und1.ag/ 
investor-relations/hv2026 zur Verfügung.

2.	 Gegenanträge von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 AktG

Jeder Aktionär hat das Recht, Gegenanträge gegen die Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat 
zu bestimmten Punkten der Tagesordnung zu stellen.

Gegenanträge, die der Gesellschaft zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung im Sinne von § 126 
Abs. 1 AktG unter der nachstehend angegebenen Adresse bis zum Ablauf des 5. Mai 2026 (24:00 Uhr) 
zugegangen sind, werden den Aktionären unverzüglich über die Internetseite der Gesellschaft unter 
https://www.1und1.ag/investor-relations/hv2026 zugänglich gemacht. 

Für die Übermittlung von Gegenanträgen nebst einer etwaigen Begründung ist folgende Adresse oder 
E-Mail-Adresse ausschließlich maßgeblich: 

1&1 AG 
Investor Relations 
Elgendorfer Straße 57
56410 Montabaur
Deutschland 
E-Mail: ir@1und1.de 

https://www.1und1.ag/investor-relations/hv2026
https://www.1und1.ag/investor-relations/hv2026
https://www.1und1.ag/investor-relations/hv2026
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Weitergehende Erläuterungen zu Gegenanträgen nach § 126 Abs. 1 AktG und deren Voraussetzungen 
sowie zu den Gründen, aus denen gemäß § 126 Abs. 2 AktG ein Gegenantrag und dessen etwaige Be-
gründung nicht über die Internetseite zugänglich gemacht werden müssen, stehen auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter https://www.1und1.ag/investor-relations/hv2026 zur Verfügung.

3.	 Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG

Jeder Aktionär hat das Recht, Wahlvorschläge zur Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats (sofern Gegen-
stand der Tagesordnung), Abschlussprüfern und/oder und Prüfern für die Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung zu machen. 

Solche Wahlvorschläge von Aktionären im Sinne von § 127 AktG, die der Gesellschaft unter der nach-
stehend angegebenen Adresse bis zum Ablauf des 5. Mai 2026 (24:00 Uhr) zugegangen sind, wer-
den unverzüglich über die Internetseite der Gesellschaft unter https://www.1und1.ag/investor-relations/
hv2026 zugänglich gemacht. 

Für die Übermittlung von Wahlvorschlägen ist folgende Adresse oder E-Mail-Adresse ausschließlich 
maßgeblich: 

1&1 AG 
Investor Relations 
Elgendorfer Straße 57
56410 Montabaur
Deutschland 
E-Mail: ir@1und1.de 

Weitergehende Erläuterungen zu Wahlvorschlägen nach §  127 AktG und deren Voraussetzungen  
sowie zu den Gründen, aus denen gemäß § 127 Satz 1 i.V.m. § 126 Abs. 2 und § 127 Satz 3 AktG ein 
Wahlvorschlag nicht über die Internetseite zugänglich gemacht werden müssen, stehen auf der Internet-
seite der Gesellschaft unter https://www.1und1.ag/investor-relations/hv2026 zur Verfügung.

4.	 Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG

Nach § 131 Abs. 1 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand  
Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des 
Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Diese Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt sich auch 
auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unterneh-
men sowie auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. 
Unter bestimmten, in § 131 Abs. 3 AktG näher ausgeführten Voraussetzungen darf der Vorstand die 
Auskunft verweigern. 

https://www.1und1.ag/investor-relations/hv2026
https://www.1und1.ag/investor-relations/hv2026
https://www.1und1.ag/investor-relations/hv2026
https://www.1und1.ag/investor-relations/hv2026
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Gemäß § 18 Abs. 3 der Satzung der 1&1 AG ist der Versammlungsleiter ermächtigt, das Frage- und Rede-
recht der Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken.

Weitergehende Erläuterungen zum Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG finden sich 
auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.1und1.ag/investor-relations/hv2026.

III. 	 Informationen und Unterlagen; 
		  Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft

Ab Einberufung der Hauptversammlung sind zusammen mit dieser Einberufung die zugänglich zu ma-
chenden Unterlagen und weitere Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft unter
	

https://www.1und1.ag/investor-relations/hv2026

abrufbar. Sie werden dort auch während der Hauptversammlung zugänglich sein und, sofern erforder-
lich, in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausliegen.

Etwaige im Sinne der vorgenannten Fristen rechtzeitig bei der Gesellschaft eingehende und veröffent-
lichungspflichtige Gegenanträge, Wahlvorschläge und Ergänzungsverlangen von Aktionären werden 
ebenfalls über die oben genannte Internetseite zugänglich gemacht werden.

Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter der gleichen Internetadresse 
veröffentlicht.

IV. 	 Hinweise zum Datenschutz für Aktionäre 

Die 1&1 AG verarbeitet im Rahmen der Hauptversammlung als Verantwortlicher personenbezogene 
Daten der Aktionäre (Name und Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Be-
sitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte mit Zugangskennung und Passwort zum HV-Portal) 
sowie gegebenenfalls personenbezogene Daten der Aktionärsvertreter auf Grundlage der geltenden 
Datenschutzgesetze.

Zwecke und Rechtsgrundlagen

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist für die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durch-
führung der Hauptversammlung, für die Stimmrechtsausübung der Aktionäre rechtlich zwingend er-
forderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) DS-GVO i.V.m. §§ 118 ff. 
AktG. Darüber hinaus können Datenverarbeitungen, die der Organisation der Hauptversammlung  
dienlich sind, auf Grundlage überwiegender berechtigter Interessen erfolgen (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f)  
DS-GVO). Soweit die Aktionäre ihre personenbezogenen Daten nicht selbst zur Verfügung stellen, erhält  
die 1&1 AG diese in der Regel von der Depotbank des Aktionärs.

https://www.1und1.ag/investor-relations/hv2026
https://www.1und1.ag/investor-relations/hv2026
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Weitergabe von Daten

Wir beauftragen zur Abwicklung unserer Hauptversammlung auch externe Dienstleister sowie konzern-
verbundene Unternehmen. Diese erhalten von der Gesellschaft und den Depotbanken nur solche per-
sonenbezogenen Daten, die zur Ausführung des jeweiligen Auftrags erforderlich sind. Soweit sie Ihre 
personenbezogenen Daten verarbeiten, sind sie für uns im Wege einer Auftragsverarbeitung gemäß den 
Maßgaben von Art. 28 DS-GVO tätig.

Die von der Gesellschaft für die Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragten Dienstleis-
ter verarbeiten die personenbezogenen Daten der Aktionäre und Aktionärsvertreter ausschließlich nach 
Weisung der 1&1 AG und nur soweit dies für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforder-
lich ist. Alle Mitarbeiter der Gesellschaft und die Mitarbeiter der beauftragten Dienstleister, die Zugriff 
auf personenbezogene Daten der Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter haben und/oder diese verarbeiten, 
sind verpflichtet, diese Daten vertraulich zu behandeln. Darüber hinaus sind personenbezogene Daten 
von Aktionären bzw. Aktionärsvertretern, die ihr Stimmrecht ausüben, im Rahmen der gesetzlichen Vor-
schriften (insbesondere das Teilnehmerverzeichnis, § 129 AktG, soweit die Aktionäre bzw. Aktionärsver-
treter darin aufgeführt werden) für andere Aktionäre und Aktionärsvertreter einsehbar. 

Speicherdauer

Die 1&1 AG löscht die personenbezogenen Daten der Aktionäre und Aktionärsvertreter im Einklang mit 
den gesetzlichen Regelungen, insbesondere wenn die personenbezogenen Daten für die ursprünglichen 
Zwecke der Erhebung oder Verarbeitung nicht mehr notwendig sind, die Daten nicht mehr im Zusam-
menhang mit etwaigen Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren benötigt werden und keine gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten bestehen.

Betroffenenrechte

Unter den gesetzlichen Voraussetzungen haben die Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter das Recht,  
Auskunft über ihre verarbeiteten personenbezogenen Daten zu erhalten und die Berichtigung oder  
Löschung ihrer personenbezogenen Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung zu beantragen.  
Zudem steht den Aktionären bzw. Aktionärsvertretern ein Beschwerderecht bei den Aufsichtsbehörden 
zu.

Werden personenbezogene Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit.  f) DS-GVO verarbeitet, 
steht den Aktionären bzw. Aktionärsvertretern unter den gesetzlichen Voraussetzungen auch ein Wider-
spruchsrecht zu.
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Kontakt

Für Anmerkungen und Rückfragen zu der Verarbeitung von personenbezogenen Daten erreichen Aktio-
näre bzw. Aktionärsvertreter den Datenschutzbeauftragten der 1&1 AG unter: 

1&1 AG 
Konzerndatenschutzbeauftragte 
Elgendorfer Str. 57 
56410 Montabaur  
E-Mail-Adresse: ir@1und1.de

Weitere Informationen zum Datenschutz für Aktionäre sind auf der Internetseite der 1&1 AG unter 
https://www.1und1.ag/datenschutz einsehbar.

Montabaur, im April 2026 

1&1 AG 
- Der Vorstand -

https://www.1und1.ag/datenschutz


MEMBER OF

1&1 AG
Elgendorfer Straße 57                                                              
56410 Montabaur
Deutschland

www.1und1.ag


